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VI. Ihre Vorstofle im kantonalen Parlament

Es war und ist aber nicht nur Aufgabe der Heimatvereinigung, Ausgrabun-
gen und Forschungen durchzufithren. Eine der edelsten Aufgaben ist und
bleibt es, die Kulturzeugen aus vergangenen Tagen zu schiitzen und unbe-
schidigt der Nachwelt zu erhalten. Besonders gefdhrdet sind diese Werte
in Kriegszeiten. Da schaut der Mensch in seinem Existenzkampf nicht mehr
lange auf ideale Griinde. Das erlebten wir wieder im letzten Weltkrieg bei
der Torfausbeutung. Wieviel fiir die Forschung hochst Wertvolles wurde
da zerstdrt! Bezeichnend ist der Ausspruch eines Torfproduzenten, der also
sprach, als seine Arbeiter beim Torfstechen auf einen im Torf eingeschlos-
senen Priigelboden stieBen: «Heraus damit, bevor die Bodenschniifler etwas
davon merken.»

Auf unsere Anregung hin erlie§ die hohe Regierung des Standes Luzern
am 1. Juli 1943 ein Schreiben an alle Torfproduzenten, die im Gebiete des
Kantons Luzern Torf ausbeuteten. Darin hiel} es:

«Es ist moglich, dal beim Torfstechen pribistorische Gegenstinde zu
Tage geférdert werden. Sie werden daher darauf aufmerksam gemacht,
dafl derartige Gegenstinde gemif3 Art. 724 ZGB in das Eigentum des
Kantons gelangen, in dessen Gebiet sie gefunden worden sind.

Sollten sich Funde zeitigen, so sind die Leiter benachbarter Heimat-
museen, Heimatvereinigungen und dergleichen auf die Funde unverziig-
lich aufmerksam zu machen. Ferner kann auch direkte Mitteilung an
das Erziehungsdepartement des Kantons Luzern erfolgen.»

Und der Erfolg? Meines Wissens war er sehr gering. Mir personlich wur-
den aus dem Untermoos bei Uffikon von einem Atrbeiter mehrmals Kno-
chen abgeliefert. Auch das Heimatmuseum Schétz erhielt dann und wann
Funde. Ein Steinbeil wurde im August 1942 in den Rofimatten in Uffikon
gefunden und gelangte nach Kirchleerau. Und so mdgen noch viele Sachen
fortgewandert sein.

Am 27. Dezember 1944 reichten die Grofirite Dr. Miiller-Dolder, Bero-
miinster, und Josef Hunkeler, Wikon, der Prisident der Heimatvereinigung,
der Regierung folgende Einfache Anfrage ein:

73



«Ist der Regierungsrat bereit, Auskunft zu geben, ob in unsern Schulen
zwecks Forderung der Heimatpflege dem heimatkundlichen Unterricht
und damit zusammenhidngend der Durchfithrung heimatkundlicher Ex-
kursionen die nétige Beachtung geschenkt wird? Ist der Regierungsrat
nicht auch der Auffassung, dafy die Herausgabe eines Luzerner Heimat-
buches fiir die Schulen zeitgemafl und der Heimatpflege besonders for-
derlich sei?»

Unterm 1. Februar 1945 ging dem Grofien Rate folgende Antwort der
Regierung zu:
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1. Forderung der Heimaikunde

«Diesem Zwecke dient vor allem die Heimatkunde, die gemifi Lehrplan
einen Lehrstoff fiir alle Klassen bildet. Von der ersten bis dritten Pri-
marklasse tritt sie iiberdies als besonderes Unterrichtsfach auf, aus dem
der Unterricht in Geographie, Geschichte und Verfassungskunde der
obern Klassen herauswichst. Es ist auf die Bildungs-Stoffziele sowie
besonders auch auf die methodischen Wegleitungen im Lehrplan fir die
Primarschulen des Kantons Luzern hinzuweisen. Darin sind auch die ver-
langten heimatkundlichen Exkursionen als Lehrwanderungen und Lehr-
ausginge vorgesehen. Der Wochenstundenplan rdumt dafir an den
obern Klassen drei bis vier Stunden ein. Die Forderungen das Lehrplanes
entsprechen somit den Begehren der Fragesteller.

2. Luzerner Heimatbuch

Ein Luzerner Heimatbuch nach Art derjenigen von Liebenau und Kuno
Miiller gehort in die Hand des Lehrers, der den Kindern daraus das
Volkskundliche ihrer engern Heimat vermittelt. Viel geeigneter sind fiir
diesen Zweck die Monographien iiber einzelne Gemeinden, wie sie
anldflich von Gedenkfeiern, Schulhausweihen und dergleichen von
Lehrern oder Geistlichen herausgegeben wurden, so iiber Littau, Sursee,
Grofiwangen, Buttisholz, Triengen und Werthenstein. Hiecher gehoren
auch die unter Leitung von Herrn Grofirat Hunkeler, Wikon, heraus-
gegebenen Hefte tiber die Heimatkunde des Wiggertales.

Eines der Bildungsziele des Geschichtsunterrichtes am kantonalen
Lehrerseminar ist die Befihigung zu einfacher, dorfgeschichtlicher For-
scherarbeit. Durch die aus solcher Titigkeit entstehenden Arbeiten wird
das von der Anfrage angestrebte Ziel wohl eher erreicht, als durch ein
umfangreiches Luzerner Heimatbuch. Zu wiinschen wire dagegen die
Herausgabe von Ortsgeschichten fiir méglichst alle Gemeinden des Kan-
tons. Diesem Gedanken konnte die Ausarbeitung einer beziiglichen



Wegleitung durch den Geschichtslehrer des Lehrerseminars sehr forder-
lich sein.

Als Beispiel einer solchen Wegleitung ist die Arbeit von Herrn Dr.
Fritz Blaser, Luzern, «Was ich von jeder Gemeinde wissen soll» zu
betrachten. Durch sie wird der Lehrer auf alles Wissenswerte fiir die
Heimatkunde seines Wirkungsortes aufmerksam gemacht. Der am Leh-
rerseminar in die dorfgeschichtliche Forscherarbeit eingefiihrte Lehrer
wird die von Herrn Dr. Blaser gemachten Angaben zum Ausgangspunkt
fir seine eigenen Forschungen in der Ortsgeschichte machen und dabei
die Schiiler zur Mitarbeit heranziehen. Herr Dr. Blaser gedenkt, die
Lehrerschaft fiir die Fortsetzung seiner Arbeit zur Mitarbeit einzuladen
und ein fiir die Hand des Lehrer gedachtes Heimatbuch herauszugeben.»

Diese Antwort der Regierung befriedigte vollstindig, da sie zeigte, daf
auch unsere Behorde der Angelegenheit grofite Aufmerksamkeit schenkte.
Das ermutigte die beiden Grofirite und sie reichten im Groflen Rate eine
Motion ein, in der sie den hohen Regierungsrat einluden, in Erginzung der
einschligigen eidgendssischen Vorschriften und der kantonalen Einfiih-
rungsgesetze, eine kantonale Verordnung zum Schutze von Altertiimern
und Kunstdenkmilern zu erlassen.

In ihrer Begriindung anerkannten die Motionire die bisherigen Bestre-
bungen auf diesem Gebiete, das stets von der Regierung an den Tag gelegte
Verstindnis und den guten Willen vieler Gemeinden und Organisationen.
Sie wiesen jedoch darauf hin, dafi infolge Unkenntnis oder blinden Sammel-
eifers dem Kanton viele wertvolle Bodenschitze verloren gehen, daf3 Aus-
grabungen von Leuten vorgenommen werden, denen die tiefere Kenntnis
abgeht und denen die nétigen Fachleute nicht zur Verfiigung stehen. Es
wurde beigefiigt, daff Besitzer von Baudenkmilern von historischem Wert,
diese durch Abtragung der Nachwelt entziehen oder durch ungeeignete
An- und Umbauten verunstalten. So gehen dem Kanton viele kulturelle
Werte verloren und das duflere Antlitz unserer schonen Heimat leidet da-
durch.

Die Regierung nahm die Motion entgegen und ging unverziiglich daran,
eine kantonale Verordnung iiber den Schutz und die Erhaltung von Alter-
tiimern und Kunstdenkmilern auszuarbeiten. Diese erschien am 20. Mai
1946. Doch man war in den Bestimmungen etwas zu weit gegangen und
sofort begann der Kampf gegen sie. Und dieser Kampf endigte damit, daf3
das Bundesgericht, an das eine staatsrechtliche Beschwerde eingereicht wor-
den war, die Paragraphen 1, 2, 4, 5 und 6 der Verordnung aufler Kraft
setzte, insofern sich diese auf bewegliche Gegenstinde bezogen.

Lingere Zeit blieb es nun wieder ruhig um diese Verordnung. Erst in
neuester Zeit wurde sie wiederum ans Tageslicht gezogen und eingehende
Beratungen haben eingesetzt. Man mdchte diesmal etwas schaffen, das vor
Parlament und Volk Gnade findet.
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Bereits ist das neue Gesetz iiber den Schutz der Kulturdenkmiler von
verschiedenen Kommissionen und den interessierten Gesellschaften durch-
beraten worden und steht gegenwirtig auf der Traktandenliste des Groflen
Rates. Hoffen wir, daf3 es von unsern Volksvertretern nicht allzu stark ver-
wissert wird. Denn es ist nun hochste Zeit, dafi unser Kanton auch seine
gesetzlichen Bestimmungen erhilt, bevor alles Schiitzenswerte aufler Kanton
gewandert ist.

Indessen wurde im Jahre 1954 vom Erziehungsdepartement im Auftrage
des Regierungsrates Dr. Josef Speck von Zug als nebenamtlicher Kantons-
archiologe vertraglich angestellt, und am 1. Juli 1956 wihlte der Regie-
rungsrat Dr. A. Reinle zum nebenamtlichen und am 1. Juli 1959 zum voll-
amtlichen kantonalen Denkmalpfleger. Damit ist der Kanton nun in Sachen
Heimatschutz in die vordern Reihen der Schweizer Kantone geriickt'?).

76



	Ihre Vorstösse im kantonalen Parlament

